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Vom Öffentlichkeitsgesetz
zur Transparenz in der Praxis:
Werkstattbericht zum Stand
der Umsetzungsarbeiten

Stephan C. Brunner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Bundesamt für Justiz
Bern

A 17. Dezember 2004 haben die

Eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über
das Öffentlichkeitsprinzip der Bundesver-

waltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ) verab-

schiedet'. Damit fand eine wesentliche Etappe
auf dem Weg zu einer transparenteren Ver-

waltung ihren Abschluss. Gleichzeitig bedeu-

tete die Verabschiedung des Gesetzes durch
das Parlament den Startschuss für die nun
erforderlichen Vorbereitungen zur prakti-
sehen Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
im Verwaltungsalltag, die bis zum Inkrafttre-
ten des Gesetzes" zu leisten sind.

Damit die informationssuchenden Bür-
gerinnen und Bürger gestützt auf den neuen
Erlass amtliche Dokumente auffinden kön-

nen und damit ihre Einsichtsgesuche «kun-
denfreundlich» und gleichzeitig effizient
behandelt werden können, müssen einige
Voraussetzungen geschaffen werden.

Das Öffentlichkeitsgesetz bedarf im
Hinblick auf den Vollzug in verschiedener

Hinsicht einer zusätzlichen Konkretisie-

rung. So springt bei der Lektüre vor allem
ins Auge, dass das Gesetz eine Anzahl von
unbestimmten Rechtsbegriffen enthält,
zum Beispiel die Begriffe des «nicht fertig
gestellten Dokuments» oder des «entscheid-

vorbereitenden Dokuments». Das ist unver-
meidlich, da es sich um ein Querschnitts-
gesetz handelt, das den Zugang zu amtlichen
Dokumenten im Allgemeinen regelt und
daher eine unübersehbare Vielfalt von Sach-

verhalten erfassen muss.
In diesen sowie in weiteren Punkten

wird die Konkretisierung teilweise auf dem

Verordnungsweg erfolgen können; die Ver-

Ordnung wird neben dem Gesetz selbst eine

wesentliche Grundlage für die Umsetzungs-
arbeiten darstellen.

Zu einem weiteren Teil werden die dem
BGÖ unterstellten Verwaltungseinheiten
Konkretisierungen für ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich vornehmen und dabei

Weichenstellungen für die praktische Um-
setzung des Öffentlichkeitsprinzips - na-
mentlich betreffend das Verfahren der Be-

handlung von Zugangsgesuchen - treffen
müssen.

Schliesslich wird sich mit der Zeit aus
der praktischen Abwicklung des Einsichts-
rechts durch einzelne Verwaltungseinhei-
ten, die Beratungs- und Schlichtungstätig-
keit des künftigen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten und durch die

Rechtsprechung eine Praxis entwickeln, die
ebenfalls Klarheit schaffen wird.

Für die Koordination der Umsetzungs-
arbeiten wurde unter der Federführung des

Bundesamtes für Justiz eine Projektorgani-
sation ins Leben gerufen. Eine interdeparte-
mentale Arbeitsgruppe ist gegenwärtig ins-
besondere damitbeschäftigt, dieVerordnung
zum Öffentlichkeitsgesetz auszuarbeiten
und die Ausbildung der für die Umsetzung
des Öffentlichkeitsgesetzes bei Departe-
menten und Ämtern verantwortlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu organi-
sieren.

In einer weiteren Arbeitsgruppe sollen
zudem Leitlinien zu den organisatorischen
und technischen Massnahmen, die für ei-

nen rechtskonformen und wirtschaftlichen
Vollzug des BGÖ zu empfehlen sind, erar-
beitet werden.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ar-
beiten wird die Verordnung im Wesentli-
chen folgende Punkte regeln:
• Konkretisierung einiger unbestimmter

Rechtsbegriffe, zum Beispiel durch die

Festlegung von Regeln für die Beurtei-

lung, wann ein Dokument als «nicht fer-

tig gestellt» zu gelten hat;
• Verfahrensregelungen zur Bearbeitung

von Zugangsgesuchen: So soll unter an-
derem präzisiert werden, welche Unter-

Stützung den Gesuchstellenden geleistet
werden muss, welche Angaben das Zu-

gangsgesuch beinhalten muss und wel-
che Behörde in bestimmten Spezialfällen
für den Zugangsentscheid zuständig ist;

• Einzelheiten zum Schlichtungsverfahren:
Die Prüfungsbefugnis des Eidgenössi-
sehen Datenschutz- und Öffentlichkeits-

beauftragten sowie die Pflicht zur Anhö-

rung der Beteiligten wird festgelegt.

In weiteren Punkten hat sich dagegen

gezeigt, dass bestehende rechtliche Regelun-

gen weitgehend genügen, so zum Beispiel
bei den Gebühren oder betreffend die Be-

wirtschaftung amtlicher Dokumente (vgl.
Art. 17 Abs. 3 und Art. 21 Bst. a BGÖ).

Die einzelnen dem Gesetz unterstellten
Behörden werden vor allem Abläufe zu de-

finieren haben, welche die praktische Be-

handlung von Zugangsgesuchen klar fest-

legen und den mit der Gesuchsbehandlung
betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein möglichst schematisches Vorgehen
erlauben.

Bei der praktischen Umsetzung des Öf-

fentlichkeitsgesetzes wird sich darüber hi-
naus wohl sehr schnell zeigen, dass das BGÖ

auch indirekte Auswirkungen auf die Trans-

parenz der Bundesverwaltung zeitigt: Weil
das Gesetz vorsieht, dass der Zugangsan-
spruch erfüllt ist, wenn amtliche Doku-
mente auf Internet oder in amtlichen Pu-

blikationen veröffentlicht sind (Art. 6 Abs. 3

BGÖ), wird es im Interesse der Behörden

sein, möglichst viele Informationen von
sich aus zu publizieren, und dies insbeson-

dere im Internet.
Um den Gesuchstellenden das Auffin-

den von Dokumenten zu vereinfachen und
ihnen zu ermöglichen, möglichst präzise
Gesuche zu stellen, sollten die Behörden zu-
dem möglichst viele Informationen über

' BB1 2004 7269; die Referendumsfrist ist am 7. April
2005 abgelaufen, das Referendum wurde nicht ergrif-
fen.
* Nach der amtsinternen Planung des Bundesamtes für
Justiz soll das Gesetz Anfang 2006 in Kraft treten.
* Hinzuweisen ist insbesondere auf die Weisungen des

Eidgenössischen Departementes des Innern vom
13. Juli 1999 über die Aktenführung (BB1 1999 5428).

Arb/do 5 2005



die verfügbaren Dokumente veröffentli-
chen: Informationen über die durch sie be-
arbeiteten Aufgabenbereiche, Geschäfte
und Dossiers, ja - zumindest in einer län-
gerfristigen Perspektive - auch Metadaten

zu den verfügbaren amtlichen Dokumen-
ten.

Bei der behördeninternen Organisation
des Zugangs zu amtlichen Dokumenten
werden insbesondere folgende Schritte er-
forderlich sein:

• Die typischen, bei den Ämtern erstellten
und empfangenen Dokumente sind nach
ihrer Zugänglichkeit zu kategorisieren;

• Prozessabläufe für die Behandlung von
Zugangsgesuchen sind festzulegen (Ent-
gegennahme des Gesuchs, Entscheidzu-

ständigkeit, Zugänglichmachung, Rech-

nungsstellung);
• eine Strategie für die aktive Publikation

von amtlichen Dokumenten wäre zu de-

finieren;
• das zuständige Personal ist auszubilden.

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass

die Ämter ihr bestehendes Dokumenten-

management beziehungsweise ihre Ge-

Schäftsverwaltung so anpassen müssen, dass

aii4MA34iritiiinn[!r

der Vollzug des Öffentlichkeitsgesetzes ge-
währleistet werden kann. Wenn dafür kon-
sequent auf einem bestehenden System auf-
gebaut werden kann, welches den - seit

geraumer Zeit bestehenden - Vorgaben für
die Aktenführung beziehungsweise für das

«Records Management» entspricht', dürfte
eine wirtschaftliche und kundenfreundli-
che Umsetzung mit geringem Aufwand zu
leisten sein.

Mittelfristig werden die dem BGÖ un-
terstehenden Behörden am besten fahren,

wenn sie die Informationen in ihren Ge-

Schäftsbereichen flächendeckend bewirt-
Schäften und sich dazu auf ein umfassendes

«Informationsmanagementkonzept» stüt-
zen können, welches das Erstellen, Nutzen,
Zugänglichmachen und Archivieren von
Informationen als zusammenhängenden
Prozess beschreibt.

Schliesslich wird auch der künftige Da-
tenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte
die notwendigen Vorkehrungen treffen
müssen, um seine gerade in der Phase der

Praxisbildung eminent wichtige Funktion
erfüllen zu können. Insbesondere wird er
die Information der Öffentlichkeit über die
Rechte der Informationssuchenden nach

dem BGÖ und das praktische Funktionie-
ren des Zugangs zu amtlichen Dokumen-
ten sicherstellen müssen. Zu diesem Zweck

wird er namentlich eine Internetseite ein-
richten.

Die Tragweite des Öffentlichkeitsgeset-
zes wird in einer Anfangsphase noch be-

schränkt sein. Nach der vom Parlament ein-

gefügten Übergangsbestimmung (Art. 23

BGÖ) sind lediglich diejenigen Dokumente

zugänglich, die nach dem Inkrafttreten des

Gesetzes erstellt oder empfangen wurden.
Dies wird es den betroffenen Behörden ge-
rade in einer Anfangsphase erleichtern,
Umsetzungsmechanismen zu testen und die

am besten funktionierenden Anwendungen
zu finden, ohne dass sie dabei unter einem
massiven Druck stehen.

Nach dieser Phase des «Lernprozesses» -
die von allen Beteiligten, auch von den

Informationssuchenden, durchlaufen wer-
den muss - wird es für eine reibungslose

Umsetzung entscheidend sein, die nötigen
organisatorischen und technischen Mass-
nahmen getroffen zu haben.

£-Maz7: Stephan.hrMnner@h;.admm.ch

Le leggi sulla trasparenza
e la privacy in Italia

Q Rodolfo Huber
Direttore dell'archivio della
città di Locarno

I el 2003 l'Italia ha aggiornato la

ge sulla privacy, che data del 1996, e

I'll febbraio 2005 quella sulla trasparenza
amministrativa, la cui prima versione è del

1995, cioè data ormai di 10 anni. Il conte-
sto di queste modifiche è diverso da quello
svizzero, dove il discorso sulla trasparenza
è ancora in fase iniziale. Inoltre l'Italia è un
paese centralizzato con una burocrazia uni-
taria.

In Svizzera abbiamo invece molti parti-
colarismi, gestiti da enti spesso poco strut-
turati. Le leggi cantonal! sono elaborate in
parallelo; in Italia le Regioni emanano di-
spositivi in applicazione della legge nazio-
nale. Negli anni '90 il recepimento delle

normative europee ha avuto carattere ur-
gente per adeguare il paese agli accordi di
Schengen e alla moneta unica. Se dunque
in diversi cantoni svizzeri, fra cui il Ticino,
si registrano carenze normative nel settore
archivistico, in Italia l'impressione è che il
quadro legislativo sia fin troppo complesso.
Ulteriori difficoltà sono provocate dagli
«ondeggiamenti» del legislatore che créa

norme che si accavallano l'un l'altra o ad-

dirittura si elidono reciprocamente.
I diversi diritti costituzionali che reg-

gono l'utilizzazione delle documentazioni
archiviate possono confliggere e devono es-

sere bilanciati. In Italia si sono identificate
4 aree in cui è necessario trovare un equili-
brio: il diritto alla ricerca, quello alla pri-
vacy, quello all'accesso e il segreto di stato.
La questione ha richiesto in più casi solu-
zioni empiriche, favorite dalla mediazione
culturale e dalla sensibilité degli organi am-
ministrativi. Negli anni '90, non era raro
che i consessi chiamati a decidere sull'ac-
cessibilità degli archivi ricorressero a tau-
tologiche acrobazie per risolvere il dilemma:
«si concéda, purché non violi la legge». Da

qui era scaturita la richiesta di impegnarsi
affinché fossero create le condizioni reali, e

non solo il quadro normativo, per una ar-
chivistica liberale. L'accento fu messo sulla
nécessité di una idonea pedagogia all'indi-
rizzo degli interessati.

Fra gli archivisti, la «legge sulfa privacy»
del 1996 aveva creato un certo allarme. Pur
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